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TRANSPORT + LOGISTIK

M
anche Harmonisierungswün-
sche gehen auch einmal nach

hinten los! Ein gutes Beispiel da-
für lieferte jetzt der Luftverkehr. 

In den IATA-DGR wurde seit
vielen Jahren im Bereich des
Kleinstmengenversandes gefähr-
licher Güter mit den Regelungen
der „Excepted Quantities” mehr
oder weniger erfolgreich gearbei-
tet, während es diese Freistellun-
gen bei den anderen Verkehrsträ-
gern nicht gab. Dies sollte nun
durch das UN-Subcommittee har-
monisiert werden. Seit dem
1.1.2009 haben daher nun auch
die Land- und Seeverkehrsträger
– wie gesagt auf Bestreben der
IATA – diese Regelungen über-
nommen. 

Bei den Beratungen im UN-
Subcommittee wurde allerdings
seitens der IATA-Vertreter überse-
hen, dass im Verlauf der Diskus-
sion für ca. 60 UN-Nummern Ge-
wichtslimits ausgewiesen wurden,
die nicht mit den Regelungen des
Luftverkehrs übereinstimmten. So
wurde beispielsweise im UN-Sub-
committee für die UN-Nummer
1089 „Acetaldehyde“ der Klasse 3
VG I der Eintrag „E3“ vorgenom-
men, während der Eintrag bei IATA
„E0“ lautet. Mit anderen Worten,
im Land- und Seeverkehr kann
diese UN-Nummer als „EQ“ be-

fördert werden, im Luftverkehr
hingegen nicht. 

Gut, man könnte jetzt ja bei An-
lieferung derartiger Sendungen
am Flughafen anhand der Kenn-
zeichnung der Packstücke durch-
aus erkennen, dass die angelie-
ferte Sendung nach den IATA-DGR
so nicht angenommen werden
darf, da ja auch die Airlines und
die Frachtabfertigungsagenten
über ausgezeichnet geschultes
Personal (?) verfügen (müssten).
Problematisch ist halt nur, dass
im Rahmen der Diskussion zu den
„EQ“-Regelungen auch die Ver-
sandstückkennzeichnung überar-
beitet wurde. Musste in der Ver-
gangenheit in das Abfertigungs-
kennzeichen der IATA auch die
entsprechende UN-Nummer ein-
getragen werden, so wurde dieser
– durchaus sinnvolle – Eintrag mit
Übernahme der EQ-Regelungen in
das „Orange Book“ gestrichen. Mit
anderen Worten, niemand kann
mehr von außen erkennen, welche
UN-Nummern sich in dem Pack-
stück befinden und ob die EQ-Re-
gelungen überhaupt richtig ange-
wandt wurden. 

Nun machen es sich einige Ver-
treter der Luftfrachtbranche sehr
einfach, indem sie einfach auf den
Verkehrsträger Straße schimpfen
und diesem vorwerfen, er habe bei

der Harmonisierung geschlafen,
schließlich sei diese Regelung nur
zur Vereinfachung des Gefahrgut-
transportes auf der Straße in das
RID/ADR aufgenommen worden.
Dabei ging der Zwang zur Harmo-
nisierung ja wohl doch eindeutig
von der IATA aus. 

Ich finde, man kann erwarten,
dass derjenige, der die Harmoni-
sierung beantragt, auch dem Ver-
lauf der Debatte genauestens
folgt, damit solche Schwierigkei-
ten bereits im Vorfeld ausge-
schlossen werden können. Zu ein-
fach machen es sich jetzt die Be-
troffenen im Luftverkehr, indem

sie das ADR/RID-Gremium auffor-
dern, für Abhilfe zu sorgen. Es ist
doch wohl Sache der IATA, umge-
hend beim Sub-Subcommittee
vorstellig zu werden und einen
Änderungsantrag mit Dringlich-
keitsvermerk einzureichen. 

Solche Pannen tragen nicht ge-
rade dazu bei, das Vertrauen der
Rechtsanwender in die Gremien-
arbeit zu erhöhen. 
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